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Erfurter Sportbetrieb 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1690/24 

Titel der Drucksache 

Antrag des Ortsteilbürgermeisters Stotternheim zur DS 0589/24 - Prioritätenliste der 

Sportentwicklungsplanung Erfurt 2030 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

 

Inhalt Änderungsantrag 

 

01  

Die Anlage 2 – Seite 2 wird wie folgt geändert (Änderungen fett und unterstrichen): 

 

2026 SPORTSTÄTTEN 

 

Priorität 3 

00206 Sporthalle 

Stotternheim 

Einfeldsporthalle 150.000,00 € 

200.000,00 € 

Generalsanierung Gebäude inkl. 

Sanitärtrakt 

00206 Sporthalle 

Stotternheim 

Einfeldsporthalle 100.000,00 € 

150.000,00 € 

Sanierung Sporthalle inkl. 

Sanitärtrakt und Forderung auf 

Geschlechtertrennung  

 

02 

Die Anlage 2 – Seite 2 wird wie folgt ergänzt (Änderungen fett und unterstrichen): 

 

2026 SPORTSTÄTTEN 

 

Priorität 3 

00207 Judohalle 

Stotternheim 

Einfeldsporthalle 200.000,00 € Erneuerung Fenster bis 2026 

 

Die Anlage 2 – Seite 6 wird wie folgt gestrichen (Änderungen fett und durchgestrichen): 

 

2035 SPORTSTÄTTEN 

 

Priorität 3 

00207 Judohalle 

Stotternheim 

Einfeldsporthalle 200.000,00 € Erneuerung Fenster bis 2035 

 

03 

Die Anlage 2 – Seite 2 wird wie folgt ergänzt (Änderungen fett und unterstrichen): 

 

2026 SPORTSTÄTTEN 
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Priorität 3 

00135 Sportplatzanlage 

Stotternheim 

Großspielfeld - 

Fußball 

350.000,00 € Umbau Kunstrasen 

 

Begründung 

 

Der Ortsteilrat Stotternheim bestätigt die DS 0589/24 – Prioritätenliste der 

Sportentwicklungsplanung Erfurt 2023 – unter Berücksichtigung der folgenden 

Änderungsanträge. 

 

 

Stellungnahme 

 

01 

Für den Fall einer Sanierung der bestehenden Sporthalle wird eine Modernisierung der 

anliegenden Räume, Sanitär- und Duschanlagen erfolgen. Hierbei werden sowohl die aktuellen 

Hygieneanforderungen als auch die Bedürfnisse der Sporttreibenden (dann im Wesentlichen 

Vereine) berücksichtigt. Der Hinweis zur Geschlechtertrennung orientiert sich an den räumlichen 

Möglichkeiten und wird im Falle einer Realisierung entsprechend beachtet. 

 

02 

Die verwaltungsseitige Abwägung der Einordnung in die Prioritätenliste erfolgte aufgrund 

sportfachlicher Belange.  

Eine Änderung / Erweiterung der Prioritätenliste und deren Einstufung von 1 - 4 ist daher 

abzulehnen.  

 

03 

Die Maßnahme „Umbau Großspielfeld in Kunstrasenplatz“ ist im SPEP 2030 nicht explizit für den 

Standort Stotternheim ausgewiesen. Für die Gesamtstadt jedoch ist zutreffend ein Defizit an 

Kunstrasenplätzen beschrieben. Die Verwaltung prüft gegenwärtig, welche Standorte dafür 

geeignet sind. Hierbei geht es insbesondere um eine ausgewogene territoriale Verteilung, als auch 

die Beachtung weiterer Kriterien, bspw. das Vorhandensein sonstiger Infrastruktur 

(Verkehrsanbindung, Erweiterungsmöglichkeiten Funktionsgebäude etc.).   

 

 

 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

Die Beschlusspunkte 01 – 03 sind abzulehnen. 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. J. Batschkus 
 

19.11.2024 
Unterschrift Werkleitung  A93 Datum 
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